
 
 

Beitragsordnung des TSV 1845 Neuenstadt a.K.  e.V. (Stand 01.01.2026) 
  

1. Hauptvereinsbeitrag pro Jahr:  
Familien (3 Personen aus einer Familie, max. 2 Erwachsene) € 110,00  
Ehepaare oder eheähnliche LebenspartnerschaBen € 85,00  
Einzelmitglieder, ab vollendetem 18. Lebensjahr € 60,00  
Kinder/Jugendliche  
- wenn mindestens ein Elternteil Mitglied ist  
- wenn kein Elternteil Mitglied ist  

€ 40,00  
€ 50,00  

Senioren ab 65 Jahre  € 35,00  
 

Mit der Volljährigkeit eines Kindes endet seine Familienmitgliedscha< und wird als Einzelmitgliedscha< fortgesetzt. Wer volljährig ist, aber noch 
in Ausbildung/Studium o.a. steht, zahlt auf Antrag nur den jeweiligen Jugendlichenbeitrag. Der Hauptvereinsbeitrag wird von der 
Mitgliederversammlung festgelegt und ist gülLg bis zu einer Änderung durch die Mitgliederversammlung.  

  
2. Abteilungsbeiträge sind erforderlich zur Deckung der Ausgaben der einzelnen Abteilungen (z. B. Teilnahme am Spielbetrieb, 

Verbandsumlagen, etc.). Die TSV Abteilungen erheben zusätzlich zum jährlichen Hauptvereinsbeitrag folgende jährliche Abteilungsbeiträge:  
  Basketball  Eisstock-

schießen  
Fußball TuLa  

 Turnen/Leichtathle8k  
(beinhaltet alle TuLa-Angebote)  

Motorman Run   
Training  
(wird zusätzlich zum TuLa- 

Beitrag erhoben)  

Vital-/ 
Gesundheitsabteil
ung  

Familien (3 Personen aus 
einer Familie, max. 2 
Erwachsene) 

€ 75,00  -  € 69,00  € 65,00  -  Abteilungsbeiträg
e werden nicht 
erhoben. Die 
Vitalkurse 
können auch von 
Nichtmitgliedern 
besucht werden. 
Die 
Kursgebühren 
werden pro Kurs 
berechnet.  

Ehepaare oder eheähnliche 
Lebenspartnerscha?en 

€ 70,00  -  -  € 59,00  -  

Einzelmitglieder, ab 
vollendetem 18. Lebensjahr 

€ 50,00  € 25,00   € 49,00    
(19-55 Jahre)  

€ 45,00  € 59,00  

Kinder/Jugendliche  
- 0 bis   3 Jahre  
- 4 bis 10 Jahre  
- 11 bis 18 Jahre  
- wenn mind. ein              

Elternteil Mitglied ist  
- wenn kein  

Elternteil Mitglied ist  

  
-  
-  
-  

       € 30,00  
   

€ 40,00  

  
-  
-  

€ 25,00  
-   
-  

  
-  

€ 29,00  
€ 39,00  

-   
-  

  
€ 29,00  
€ 29,00  
€ 29,00  

-   
-  

  
-   

€ 29,00 (ab 6 Jahren) 
€ 29,00 

-  
-  
-  

Senioren  € 30,00  -  -  € 29,00  -  
  

   Die Abteilungsbeiträge für Tennis sind wie folgt gestaffelt. Bei AustriT: Schlüssel zur Tennisanlage zurückgeben!  
  Abteilungsbeitrag  Schnupperjahr 50 %  

bis 30.06.  
Schnupperjahr 25 %  

ab 01.07.  
Ehepaare oder eheähnliche Lebenspartnerscha?en € 226,00  € 113,00  € 56,50  
Einzelpersonen  € 125,00  € 62,50  € 31,25  
        
Kinder bis 14 Jahre, wenn ein Elternteil Mitglied  €37,00  € 18,50  € 9,25  
Jugendliche 15-18 Jahre, wenn ein Elternteil Mitglied  € 50,00  € 25,00  € 12,50  
Studenten/Azubis, wenn ein Elternteil Mitglied  € 68,00  € 34,00  € 17,00  
        
Kinder bis 14 Jahre, wenn kein Elternteil Mitglied  € 66,00  € 33,00  € 16,50  
Jugendliche 15-18 Jahre, wenn kein Elternteil Mitglied € 78,00  € 39,00  € 19,50  
Studenten/Azubis, wenn kein Elternteil Mitglied € 96,00  €48,00  € 24,00  
        
Fördernde/Passive  € 28,00  -  -  
        
Jährliche Umlage für volljährige Mitglieder  
(max. 6 Stunden können abgearbeitet erden)  

              € 150,00  -  -  

Jährliche Umlage für Jugendliche ab 16 Jahre   
(max. 4 Stunden können abgearbeitet werden)  

€ 60,00  -  -  

  
3. Beim EintriF bis zum 30.06. eines Jahres ist der volle Jahresbeitrag, danach der halbe Jahresbeitrag zu zahlen. Der Hauptvereinsbeitrag wird 

im 1. Halbjahr jeden Jahres per Sepa-Lastschri<mandat eingezogen. Abteilungsbeiträge werden bis zum 30.03. des Jahres eingezogen. Bei 
einem späteren EintriT wird jeweils der Betrag sofort fällig.  
Hinweis: lt. § 7, 3.  der Satzung heißt es: „Mitglieder, die aus finanziellen Gründen zur Bezahlung der Beiträge nicht in der Lage sind, können 
auf Antrag von der Zahlung ganz oder teilweise befreit werden.“  
Ein AustriF ist nur zum Jahresende möglich, der Beitrag ist für das ganze Jahr zu zahlen. Die schri<liche Kündigung muss bis zum 23.12. des 
entsprechenden Jahres vorliegen. Kündigungen oder Änderungen der Mitgliedscha< müssen schri<lich oder per Email an  
info@tsv-neuenstadt.de gesandt werden.  

4. Wenn ein Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen kann, ist das Mitglied verpflichtet, die dem Verein hieraus 
entstehenden Kosten zu erstaTen. Für Mahnungen bei Zahlungsversäumnissen wird zusätzlich ein Kostenersatz von € 5,00 erhoben. Die 
Mandatsreferenznummer wird nach Eingang der Anmeldung von uns vergeben. Diese Nummer wird Ihnen mit der nächsten Abbuchung im 
Verwendungszweck der Lastschri< mitgeteilt.  

5. Sollte sich Ihre Anschri< oder Bankverbindung ändern, teilen Sie uns dies biTe umgehend mit.  


